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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §19 Abs3;

Rechtssatz

Stellt die Behörde der zu ladenden Person ausdrücklich die Entsendung eines Vertreters frei, ist es rechtswidrig, ihr die

zwangsweise Vorführung für den Fall anzudrohen, daß sie der Ladung ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht

Folge leisten sollte.
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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